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Elektronisches Amtsblatt 
des Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz 

 
01 Jahrgang              Freitag, 08. November 2024                    Nr. 04/2024 

 

Öffentliche Bekanntgaben 

 
Umstellung der Trinkwasserversorgung auf öffentlich-rechtliche 

Nutzungsverhältnisse zum 01. Januar 2025 
 

Der Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz (ZVWV) gibt bekannt, dass gemäß 
Beschluss der Verbandsversammlung vom 04. November 2024 die Trinkwasserversorgung im 
Verbandsgebiet des ZVWV ab dem 1. Januar 2025 auf ein öffentlich-rechtliches 
Nutzungsverhältnis umgestellt wird. In diesem Zusammenhang hat der ZVWV eine neue 
Wasserversorgungssatzung beschlossen, die zum 01. Januar 2025 in Kraft treten wird. 
 

Auf der Grundlage der neuen Wasserversorgungssatzung wird der ZVWV ab dem 01. Januar 
2025 für seine Dienstleistungen unter anderem keine privatrechtlichen Entgelte mehr 
gegenüber seinen Kunden erheben, sondern öffentlich-rechtliche Gebühren.  
 

Des Weiteren ist ab dem 01. Januar 2025 kein gesonderter Wasserversorgungsvertrag mehr 
zwischen dem ZVWV und seinen Kunden notwendig. Deshalb ist der ZVWV aus rein formalen 
Gründen verpflichtet, die bestehenden Trinkwasserlieferverträge mit Wirkung zum  
31. Dezember 2024 zu kündigen. Es ist dem ZVWV allerdings besonders wichtig darauf 
hinzuweisen, dass ab dem 01. Januar 2025 die Lieferung von Trinkwasser wie gewohnt 
fortgeführt und sich weder an der bisherigen Zuverlässigkeit der Versorgung noch an der 
Qualität des vom ZVWV gelieferten Trinkwassers etwas ändern wird. 
 

Um alle Kunden des ZVWV umfassend über die Umstellung des Nutzungsverhältnisses zu 
informieren, wird in den kommenden Tagen ein individuelles Kündigungs- und 
Informationsschreiben an alle Trinkwasserkunden versandt. Dieses Schreiben enthält alle 
relevanten Informationen und die wichtigsten Änderungen.  
 

In unseren FAQ’s zur Umstellung der Nutzungsverhältnisse haben wir die häufigsten Fragen 
und Antworten für Sie auf unserer Homepage (www.zvwv.de) zusammengestellt. 
 

Die ab dem 01. Januar 2025 gültige Wasserversorgungssatzung, einschließlich der jeweiligen 
Höhe der ab dem 01. Januar 2025 geltenden Gebühren (Anlagen 1 und 2 der 
Wasserversorgungssatzung) steht Ihnen ab sofort in unserem aktuellen elektronischen 
Amtsblatt sowie im Downloadbereich unserer Homepage (www.zvwv.de) zur Verfügung. 
 

Selbstverständlich beantworten Ihnen unsere Mitarbeiterinnen im Kundenservice innerhalb der 
Öffnungszeiten persönlich in den Räumen unseres Verbandssitzes in Sebnitz oder telefonisch 
unter der Rufnummer 035971 80 60 80 sowie per E-Mail unter „kundenservice@zvwv.de“ sehr 
gern Ihre Fragen. 
 

Wir bedanken uns schon jetzt für Ihr Verständnis und verbleiben 
 

mit freundlichen Grüßen 
Ihr 
Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz  
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Hinweis 

Mit Bescheid vom 18. März 2024 wurde die Neufassung der Verbandssatzung vom Landratsamt 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge rechtsaufsichtlich genehmigt sowie am  
25. April 2024 im Sächsischen Amtsblatt Nr. 17 veröffentlicht. Gemäß § 4 Absatz 2 Satz 4 
SächsEGovG in Verbindung mit der Neufassung der Verbandssatzung vom 01. März 2024 
erfolgen alle öffentlichen Bekanntmachungen und Bekanntgaben des ZVWV durch die Ausgabe 
des Amtsblattes des ZVWV auf dessen öffentlichem Onlineportal unter www.zvwv.de. Darüber 
hinaus ist das Amtsblatt des ZVWV in gedruckter Form am Sitz des ZVWV in 01855 Sebnitz, 
Markt 11, erhältlich. 
 
 

 
Ende des elektronischen Amtsblattes Nr. 04/2024 
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